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AUS DER PRAXIS EN PRATIQUE ESPERIENZE PRATICHE

die Arbeit nur beim Arbeiten erlernen.

Das Gewährenlassen des Lernenden

hat neben den direkten lehrtechnischen

Gründen noch andere Vorteile.
Durch das Tun wird die Spannung

im Lernenden vermindert. Der
Lernende soll alles selber tun, was er
überhaupt ohne Gefahr für sich und
das Material tun kann, denn Lernen
heisst tätig sein.

Aus Fehlern lernen
Aus Schaden wird man klug, falls man
weiss, wie man es richtig machen sollte.

Fehler erleben heisst, den Lernenden

unter Führung Fehlhandlungen
ausführen zu lassen. Das eigene Erleben

der Fehler vertieft das Verständnis
für das Richtige. Zur Auswertung

des Fehlererlebens gehört die
anschliessende wohlwollende Besprechung.

Fehler, die vom Lernenden
gemacht werden, sind für den Instruktor

Glücksfälle. Denn Fehler während
der Instruktion können lehrtechnisch
ausgewertet und korrigiert werden,
ohne dass ein Schaden entsteht. Die
Besprechung des Fehlers darf keine
Vorwürfe enthalten, sondern die
Gründe des Fehlers und etwaige Folgen

müssen in belehrendem Sinne
beleuchtet werden. Diese Besprechung
gibt dem Lernenden die Gelegenheit,
sich zu äussern. Er kann mitreden,
wird entspannt und ist sicher, den
Instruktor richtig verstanden zu
haben. Er muss zudem wichtige Dinge
wiederholen und vertieft damit sein
Wissen. Zu guter Letzt ist der Instruktor

sicher, dass der Lernende seinen
Ausführungen folgen konnte. Die
Anwendung der Technik der Kontrollfragen

ist für den Instruktor ausserordentlich

nützlich.

Das Vorzeigen durch den Instruktor
Darunter ist die richtige Stellung des
Vorzeigenden, also des Instruktors,
zum Lernenden sowie die Art des

Vorzeigens zu verstehen. Das Vorzeigen

einer Arbeit bezweckt, den
Lernenden visuell lernen zu lassen. Damit
ihm dies möglich ist, muss er die
einzelnen Phasen der Bewegungen
richtig sehen können. Die erste Forderung

beim Vorzeigen bedeutet also,
den Lernenden so hinzustellen, oder
wenn es die Arbeit erlaubt, sich selber
so zu plazieren, dass der Lernende
dem Bewegungsablauf bequem folgen
kann. Der Instruktor kennt in den
meisten Fällen die vorzuzeigenden
Bewegungen, zum Beispiel der Hand,
seit längerer Zeit. Sie sind ihm
deshalb zum Reflex geworden, das heisst
er führt sie aus, ohne sie gedanklich zu
verfolgen. Der Lernende kann aber
vielfach die recht schnellen Bewegungen

nicht genügend genau erfassen
oder es gar dem Instruktor gleichtun.
Es ist deshalb besser, wenn der
Instruktor während des Vorzeigens
spricht und laufend den Zweck seiner
Handlungen erklärt. Dadurch verhütet

er einen zu raschen Bewegungsablauf,
und der Lernende weiss, durch

die mündlichen Ausführungen
gelenkt, wohin er seine Aufmerksamkeit
zu richten hat.

Durch Anerkennung
das Lernen verstärken
Unter Anerkennung ist das Bestätigen
von richtig ausgeführten Arbeiten in
wohlwollendem Sinne und keineswegs
das Loben der Persönlichkeit zu
verstehen. In der Praxis wird im allgemeinen

eine gute Arbeitsleistung als
selbstverständlich hingenommen und
keiner speziellen Beachtung für nötig
befunden. Dem vorhandenen Wunsche

nach Anerkennung muss entsprochen

werden. Der Instruktor hat es in
der Hand, die Anerkennung im Verlauf

der Instruktion geschickt im Sinne
einer Bestätigung richtig ausgeführter
Arbeit einzuflechten. Der Lernende
befindet sich ja in einer gespannten,

eher unsicheren Situation. Bestätigt
der Instruktor die ausgeführte Arbeit
etwa mit «gut», «richtig» oder mit
einem aufmunternden «fahren Sie nur
so weiter!», ist dies für den Lernenden
eine Entlastung. Die Anerkennung
muss während der Instruktion und
sofort ausgesprochen werden.

Methodik und Fachkönnen
Die Methodik des Instruierens dient
dem Instruktor dazu, sein Wissen
möglichst zweckmässig weiterzugeben.

Die Methodik kann jedoch den
fachlich bedingten Ablauf einer
Arbeit keineswegs bestimmen, aber sie
gibt nützliche Hinweise, wie dieser
Ablauf dem Lernenden möglichst
verständlich gemacht wird. Die fachliche
Ausbildung wird deshalb durch das
Erlernen der Instruktionsmethode
nicht berührt, sondern baut sich darauf

auf.

Die Instruktionsmethodik
in der Praxis
Das vorhin Gesagte kann als Einführung

zu einer Instruktionsübung
dienen. Anschliessend daran müssen die
wichtigsten Instruktionsgrundsätze
erarbeitet werden, worauf sich dann
eine Demonstration einer guten und
einer schlechten Instruktion anschliessen

kann.
Aufgrund dieser Einführung ist es
dann möglich, Instruktionsübungen
durchzuführen, die sich aus folgenden
teilnehmenden Personen zusammensetzen:

einem Instruktor, einem
Lernenden und einigen Beobachtern. Eine

Instruktion, die etwa 15 bis 20
Minuten dauert, wird anschliessend
von der Gruppe beurteilt und diskutiert.

Durch den Wechsel der einzelnen

Funktionen kann man erreichen,
dass eine sachliche und nützliche
Besprechung der Instruktion stattfindet.
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zur Verhinderung von teuren Feuchteschäden:

Luftentfeuchter
das bewährte cerateprogramm für den universellen Einsatz
in Kellern, Lagern, Wohnräumen, Zivilschutzanlagen usw.
Vollautomatischer Betrieb, sparsamer Stromverbrauch.
verlangen Sie detaillierte Unterlagen bei:

Krüger + Co.
9113 Degersheim,Telefon 071/541544
Niederlassungen: Oberhasli ZH,
Hofstetten SO, Münsingen BE,
Gordola Ti, Lausanne
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